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(2) Brandschutzstreifen gegen den Alten Mann | 
oder gegen Gebirgsstörungen anstehen zu lassen, ist | 
zu vermeiden, da sie durch den Gebirgsdruck be- ; 
sonders stark brandgefährlich werden können.

(3) Bergeversetzte oder verbrochene Hohlräume j 
sollen, vor allem wenn eine Kohlenlage beim Ab
bau angebaut war oder im Hangenden des Flözes, 
nur wenig von diesem getrennt, ein Begleitflöz vor
handen ist, überspült oder verschlämmt werden.

c) Wetterführung

§ 25
(1) Gut regulierte und beherrschte Führung der 

Wetter ist notwendig, um den Sauerstoff örtlich 
und zeitlich in möglichst geringem Maße auf die 
zerdrückte Kohle einwirken zu lassen, andererseits 
aber die jeweils gebildete Reibungs- und Oxyda
tionswärme laufend abzuführen.

(2) Es sind möglichst viele Einzelströme innerhalb 
der Grube, der Flöze und der Abteilungen zu bilden. 
Streckenverbindungen zwischen den einzelnen Bau
feldern sind auf das notwendigste Maß zu be
schränken.

(3) Schleichströme, Wetterkurzschlüsse und größere 
Wetterdruckunterschiede zwischen benachbarten 
Grubenbauen sind zu vermeiden.

§ 26
(1) Gestundete oder abgeworfene Strecken aller 

Art und der Alte Mann sind dauerhaft luftdicht ab
zudämmen, besonders einfallende Strecken, die aus 
bewetterten Strecken abzweigen (kalte Wetter 
fallen ein, warme ziehen an der Firste ab).

(2) Die Dammstellung (Blenden) muß unter Be
rücksichtigung von Schlechten, Klüften und Ver- 
werfern erfolgen, da durch diese Wetterverbindung 
möglich ist.

§ 27
(1) Wenn keine durchgehende Bewetterung statt

findet, dann ist in Abbauen und Strecken möglichst 
blasende, in Aufwältigungsbetrieben möglichst 
saugende Sonderbewetterung anzuwenden.

(2) Blasversatz darf nicht rechtwinklig zu den ein
gebauten Kappen eingebracht werden, da er sich 
vor den Kappen anhäuft und unmittelbar dahinter 
Hohlräume (Wetterkanäle) bildet.

§ 28
Laufend sind chemische Untersuchungen der ein

zelnen Wetterausziehströme durchzuführen, um die 
jeweiligen OxydationsVerhältnisse in den Gruben
bauen zu ermitteln.

B.

V o r b e r e i t e n d e  M a ß n a h m e n

§ 29
(l) Unter Tage sind Wasserleitungen mit dem er

forderlichen Betriebsdruck und Durchmesser so zu 
verlegen, daß Brühungen und Brände überall 
schnell und sicher bekämpft werden können.

(2) In Flözstrecken, in denen Wasserleitungen 
fehlen, müssen die Preßluftleitungen so einge
richtet sein, daß sie auf Wasser umgestellt werden 
können.

(3) Die Wasserleitungen sind monatlich auf ihren 
betriebsfähigen Zustand zu überprüfen. Das Ergeb
nis ist in das Brandbuch einzutragen. Mängel sind 
unverzüglich abzustellen.

§ 30

(1) In der Nähe der Füllörter einziehender Schächte 
müssen auf allen Sohlen an geeigneten Stellen 
feuersichere Brandtüren angebracht werden, durch 
die der Wetterzug jederzeit leicht unterbrochen 
werden kann. Die Türen müssen so eingerichtet 
sein, daß sie von beiden Seiten leicht geöffnet und 
geschlossen werden können.

(2) Jede selbständige Wetterabteilung muß im 
Ernstfälle schnell und zuverlässig durch möglichst 
wenige und leicht erreichbare, im Rahmen feuer
feste Sicherheitstüren abgeriegelt werden können. 
Absperrmittel (Kalk, Sand, Mörtel, Ziegel usw.) 
sind in der Nähe der Türen stets in ausreichender 
Menge bereitzuhalten.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Türen 
sind monatlich darauf zu prüfen, daß sie sich gut 
öffnen und schließen lassen. Das Ergebnis ist in das 
Brandbuch einzutragen. Mängel sind sofort abzu
stellen.

§ 31

In Wetterabteilungen mit besonders brandgefähr
lichen Flözen sind Branddämme durch Ein
schlitzen der Stöße und Ausmauerung derselben bis 
zum normalen Streckenquerschnitt (Verzahnung) 
oder Keildämme vorzubereiten. Die betreffenden 
Stellen sind durch Schilder zu kennzeichnen. Außer
dem müssen Ziegelsteine oder Keildammteile zum 
endgültigen Abschluß der Dämme bereitgestellt 
werden.

§ 32

(1) In unmittelbarer Nähe von feuergefährdeten 
Räumen (wie Sprengstofflagern, Räumen zur Auf
bewahrung brennbarer Flüssigkeiten oder Schmier
und Putzmitteln, Transformatorenstationen, Ma
schinenkammern, Füllstellen für Treibstoffloko
motiven) sind geeignete Handfeuerlöscher und 
Löschsand bereitzuhalten.

(2) Als geeignet sind folgende Handfeuerlöscher 
anzusehen:

a) für elektrische Anlagen, besonders in abge
schlossenen Räumen und bei geringer Wetter
bewegung, Kohlensäureschneelöscher,

b) für Treibstofflokomotiven Luftschaumlöscher 
von etwa 10 / Inhalt,

c) für Fahrdrahtlokomotiven Luftsehaumlöscher 
von etwa 10 l Inhalt,

d) für alle anderen Betriebspunkte und Gruben
räume Luftschaumlöscher von 10 / oder mehr 
Inhalt.


